
Degründung

zur Andorung dos ~eilbebauungsplsnea für das Baugebiet “~ohsfsteg“
Grundstück Piohter Lgbjr. 6 1/22, Goetheetraße

x.
In dem 1959 aufgestellten, cm 3. Oktober 962 fest stellten Be~
b e lan er im B ich des heutigen Grundstücks Z~gbJr. 611/22
ein Wohnbebauu io im iibrigen Plenboroich vorgesehen. Im J
1962 wurde eine B banungaplan uderung ftir das neu gebildete Grund-
stuck in der eisa durchgeführt, als afl StaUe der ehm bauuxig ein
zveigeschoeoigos Wohnhano sowie eine gr Bare Fehrzeugheflo für einen
Gliterfernverkobrsbetrieb geplant wurde. .~uS di d~ne1s zwi an
Umstande zu dieser Bebauungepl nd rung e an erübrigt sich
in diesem ca. Das Baugeauoh für di sen Bauvorhaben ist i i
sohen genehmigt worden. Das Bauvorhaben kam edoch nicht Durch

‚ da der Ei. utümer des Grundatiioks seinen L‘ernvo hrøbe—

trieb aufgegeben hat, Dieser hat numuehr eine DebauungsplanI~ndOrung
be brt, onsoh auf dem Grundstück drei zweigesohossi Wohnh~u r
erstellt werden können.

II. 4oBz~ e d
Das Xnderu -• - gebiet ird nunmehr wieder euzsohlio lich für die Wohn—
bebauung vorgesehen

III. j!2~‘

Zuadtzlioho Ersohließungakostefl durch die Auderung entstehen nicht,
sondern lediglich die Verfebrenakosteu,

IVo a:~:*t_
Wührend die beiden vorderen Bauplätze durch die bereite bestehende
GoethoetraBo ersohlosraan sind, erfolgt die Erschließung des rUck—
ärtigeu Bauplatzes über omen entlang des Hofotettortelbaahos

zu führenden 3 5 m brei ii Priva eg. Jiach einer früheren privat
rechtlichen Vereinbarung hat 6~ie Stadt über diesen Wo ein ~de ht
zur Instandhaltung des Hofstetterta3baOhea PUr die Bebauung der
drei Bauplätze gelten im Ubrigen die für das Plangebiet geltenden
Bauvorsohriften,

Haalach iJ. den 26. .ßnguat 1966
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